
Das Bundesverfassungsgericht

I. Wahl und Zusammensetzung
● zwei Senate á 8 Richter
● gewählt je zur Hälfte von BT bzw. BR mit 2/3-Mehrheit
● Amtszeit von max. 12-Jahren (Ruhestand mit 68 Jahren)
● Sitz in Karlsruhe
● keine Wiederwahl möglich

II. Aufgaben

1. Sicherung der Demokratie
● Verbot von Parteien
● Verwirkung von Grundrechten
● Anklage gegen Bundespräsident und Bundesrichter

2. Normenkontrollverfahren
● Überprüfung von Gesetzen auf ihre Verfassungsmäßigkeit
● meinst auf Antrag:

➔ eines Gerichts (= konkretes NKV) oder
➔ der Opposition (= abstraktes NKV)

3. Verfassungsbeschwerde
● letzte Instanz für bürger
● bei Verletzung der grundrechte durch Gesetze oder Urteile

4. Organstreitigkeiten
● Kompetenzkonflikte zwischen Bundesorganen bzw. zwischen Bund und Ländern

III. Bewertung - Ist der BverG ein Superorgan?

Pro Kontra

• Entscheidungen binden alle 
staatlichen Organe

• Deutungsorgan des Grundgesetzes

• Kann nur auf Auftrag tätig werden
• lediglich Kontrollinstanz, da kein 

neues Gesetz geschaffen werden 
kann
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